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Übersetzung 
 

 

 

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
Nr.: FR/2026/01802 

 
 
In Anwendung von:  

Art. A 4241-26 des französischen Verkehrsgesetzbuches Code des Transports CT (zeitlich begrenzte 
Maßnahmen) 
Dekret Nr. 2012-1556 vom 28.12.2012 (zeitlich begrenzte Maßnahmen) 

 
 

Hindernisse für die Schifffahrt  
 

treibender Gegenstand 
 

Aufruf zur Vorsicht (alle Nutzer – in beiden Richtungen)  
 

• Zeitraum: 

Ab dem 20.03.2026 um 15:30 Uhr  
 
Ort: ausgebaute Mosel  
zwischen Mosel-km 267,05 (Eisenbahnbrücke (SNCF) in Thionville und Mosel-
km 258,30 (Schleuse Kœnigsmacker)   
 

Anmerkung: 
Ein treibender Gegenstand wurde auf Höhe der Eisenbahnbrücke (SNCF) in Thionville 
gemeldet. Dieser könnte sich in Richtung der Schleuse Kœnigsmacker bewegen. 
Bis ein Einsatz zur Bergung dieses Objektes durchgeführt werden kann, werden die 
Schifffahrt und die Nutzerinnen und Nutzer der Wasserstraße gebeten, besonders 
aufmerksam zu sein, vorsichtig zu fahren sowie den Anweisungen des 
Schleusenpersonals vor Ort Folge zu leisten. 
 
 
Wird veröffentlicht bis: nächste schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
 
Quelle: 
UTI Moselle, Metz 
 

Telefonischer Kontakt in Notfällen: 
UTI Moselle, Metz: +33 3 87 66 89 14 


